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(4) Dem Antrag gemäß Abs. 3 sind beizufügen:

a) der Nachweis über den erfolgreichen Hoch- oder Inge-
,, nieurschulabschluß sowie über Zusatzqualifikationen,
b) die Einschätzung der gesellschaftlichen Tätigkeit und 

Darstellung der beruflichen Entwicklung, aus der zu 
ersehen ist, wie die zur Sachverständigentätigkeit erfor
derlichen .Kenntnisse und Erfahrungen erworben wur
den,

c) eine Kurzbiographie,

d) die Angabe des Fachgebietes und des Wirkungsbereiches, 
in dem der zukünftige Sachverständige tätig werden soll, 
sowie die von ihm durchzuführenden Aufgaben unter 
Bezug auf die entsprechenden Bestimmungen der Berg
bausicherheit,

e) die Festlegungen, die ein optimales Wirksamwerden des 
zukünftigen Sachverständigen gewährleisten.

§10

(1) Die Oberste Bergbehörde kann im Rahmen der Über
prüfung des Antrages auf Anerkennung als Sachverständiger

a) den Nachweis einer spezifischen Qualifikation (z. B. auf 
dem Gebiet der Schweißtechnik, der Seilprüfung) for
dern,

b) die Absolvierung eines Ausbildungslehrganges oder eine 
spezielle Ausbildung durch einen Sachverständigen fest
legen.

(2) Über die Anerkennung als Sachverständiger entscheidet 
der Leiter der Obersten Bergbehörde.

(3) Bei erfolgter Anerkennung erhält der Sachverständige 
eine Urkunde. Der Antragsteller ist von der Anerkennung zu 
informieren.

(4) Die Anerkennung als Sachverständiger ist nach den 
für die Erhebung von Gebühren für Leistungen der Obersten 
Bergbehörde geltenden Rechtsvorschriften gebührenpflichtig. 
Die Gebühren sind vom Antragsteller zu entrichten.

§11

Wird einem Antrag auf Anerkennung als Sachverständiger 
nicht stattgegeben, so sind dem Antragsteller von der Ober
sten Bergbehörde die Gründe dafür mitzuteilen.

§ 12

Die Oberste Bergbehörde hat eine Liste der anerkannten 
Sachverständigen zu führen.

IV.

Pf lichten. Rechte und Verantwortlichkeit 
der Sachverständigen

§13

(1) Sachverständige sind verpflichtet, ihre Sachverständi
gentätigkeit auf der Grundlage der Rechtsvorschriften, unter 
Berücksichtigung gesellschaftlicher Erfordernisse objektiv und 
unter Anwendung der jeweils neuesten wissenschaftlich-tech
nischen Erkenntnisse durchzuführen.

(2) Sachverständige sind verpflichtet,
a) schwerwiegende Verstöße gegen Bestimmungen der 

Bergbausicherheit oder bergbehördliche Verfügungen

sowie Gefahren für Personen und bergbauliche Anlagen 
oder Geräte, die sie bei der Durchführung ihrer Tätig
keit feststellen, unverzüglich dem Direktor des Betriebes, 
in dem die Verstöße oder Gefahren festgestellt wurden, 
und der Obersten Bergbehörde oder der zuständigen 
Bergbehörde zu melden,

b) bei unmittelbaren Gefährdungen von Personen und 
bergbaulichen Anlagen oder Geräten sowie der öffent
lichen Sicherheit sofort Maßnahmen zur Abwendung der 
Gefährdung vom zuständigen Leiter zu fordern und der 
zuständigen Bergbehörde unverzüglich Meldung zu 
erstatten.

(3) Werden in den dokumentierten Arbeitsergebnissen der 
Sachverständigen begründete Hinweise, Vorschläge oder For
derungen zur Durchsetzung von Bestimmungen der Bergbau
sicherheit, oder bergbehördlichen Verfügungen sowie zur Be
seitigung von bestehenden Gefahren oder Gefährdungen nicht 
beachtet oder erfüllt, so haben die Sachverständigen die Ober
ste Bergbehörde oder die zuständige Bergbehörde unter Bei
fügung ihres begründeten Standpunktes unverzüglich in 
Kenntnis zu setzen.

(4) Die Sachverständigen sind verpflichtet, die Oberste 
Bergbehörde über neue Probleme der Bergbausicherheit, die 
einer zentralen Klärung bedürfen, schriftlich zu informie
ren.

(5) Die Anerkennung durch die Oberste Bergbehörde 
berechtigt die Sachverständigen nicht, Weisungen und Ver
fügungen zu erlassen, soweit ihnen nicht in den Funktions
plänen oder anderen betrieblichen Anweisungen gemäß § 19 
Abs. 2 betriebliche Weisungsbefugnis durch die Direktoren 
der Betriebe, in denen sie eine Sachverständigentätigkeit aus
üben, erteilt wurde.

§ 14

(1) Sachverständige haben im Rahmen ihrer Aufgaben un
ter Beachtung der Festlegungen gemäß § 4 Abs. 2 insbesondere 
das Recht,

a) die rechtzeitige und vollständige Vorlage sowie Erläute
rung der Aufgabenstellung und der zu prüfenden und zu 
begutachtenden Dokumentationen, Berechnungen, Kon
struktions- und anderen Unterlagen zu fordern,

b) Einsicht in weitere Dokumente, Unterlagen oder Berech
nungen der Betriebe zu nehmen sowie Auskünfte und 
fachspezifische Zuarbeiten von Betrieben zu fordern,

c) bergbehördlich beaufsichtigte Betriebe und Anlagen 
oder Geräte sowie Hersteller- und Reparaturbetriebe zu 
betreten und Informationen über Vorkommnisse und 
andere Störungen von diesen Betrieben zu fordern,

d) in den Betrieben, in denen sie eine Sachverständigen
tätigkeit ausüben, die Voraussetzungen für die Wahrneh
mung der Sachverständigentätigkeit zu fordern,

e) den Standpunkt von anderen Experten zu bestimmten 
fachlichen Problemen im Rahmen ihrer Prüfung und 
Begutachtung einzuholen.

(2) Weitere Rechte und Pflichten, die sich aus speziellen 
Aufgaben ergeben, regeln sich nach den dafür geltenden Be
stimmungen der Bergbausicherheit.

§ 15

(1) Die Sachverständigen sind berechtigt, die Bezeichnung 
„von der Obersten Bergbehörde anerkannter Sachverständiger 
für...“ (Angabe des Fachgebietes gemäß Urkunde) zu füh
ren.


